
Beschluss des Bezirksamtes Neukölln von Berlin vom 11.07.2017 zur 
Bezirksamtsvorlage Nr. 138/17 
 
 
Gegenstand des Antrages: 
Beschluss der BVV vom 25.02.2015 
Drs.-Nr.: 1185/XIX 
 
 
“Gelber Punkt gegen Schrotträder“ 
 
 
Das Bezirksamt beschließt, die aus der Anlage ersichtliche Vorlage zur Kenntnisnahme – 
Schlussbericht- der Bezirksverordnetenversammlung zu unterbreiten.  

 
 



Drucksachen 
der Bezirksverordnetenversammlung Neukölln von Berlin 
XX. Wahlperiode 
 

 
Sitzung am: 19.07.2017 
Drs. Nr.: 1185/ XIX 
Lfd. Nr.:  

 

 
Vorlage zur Kenntnisnahme  
- Schlussbericht - 

 
 
Gelber Punkt gegen Schrotträder 
 
 
 
Bei Feststellung eines scheinbar herrenlosen Fahrrads erfolgt in Analogie zu nicht 
mehr auf öffentlichem Straßenland zugelassenen Kraftfahrzeugen die Anbringung ei-
nes sog. „Gelbpunktes“ mit der Aufforderung zur Entfernung des Fahrrads innerhalb 
einer bestimmten Frist. Sollte es bei der Nachkontrolle immer noch vorhanden sein, 
wird die BSR mit dessen Entsorgung beauftragt. Die Beräumung und Entsorgung er-
folgt nicht im regelmäßigen monatlichen Turnus, sondern je nach Kapazitäten bei der 
BSR 10 bis 12 Mal im Jahr in mit dem Ordnungsamt abgestimmten "Sammelaktionen". 

Das Bezirksamt sieht damit den Beschluss der BVV als erledigt an. 

 
Berlin-Neukölln, den       . Juni 2017 
 
 
 
 
Dr. Franziska Giffey 
Bezirksbürgermeisterin 
 

 


